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Konventionen und bilateralen Verträge? Grundsätzlich sind sie gegen 
den „neuzeitlichen“ Kunstraub und den internationalen Handel mit 
Raubstücken gedacht. Insofern gibt es gegebenenfalls Herausgabean-
sprüche gegen den Besitzer, die aber im Ausland durchgesetzt und 
teilweise nach internationalem Recht, teilweise nach nationalem Recht 
zu beurteilen sind. Oft führt dies, wiewohl juristisch korrekt, zu unbe-
friedigenden Ergebnissen. Abhilfe können bilaterale Verträge schaf-
fen, in denen sich zum Beispiel Staaten freiwillig verpflichten, be-
stimmte Gegenstände zurückzugeben, wobei auch moralische Aspekte 
eine Rolle spielen können und „Unrecht“ aus der Vergangenheit wie-
der gutgemacht werden soll.

Deutschland hat zum Schutz seiner Kulturgüter ein Gesetz erlassen, 
das neben anderen Regelungen die Aufnahme nationaler Kulturgüter 
in ein Verzeichnis vorsieht und damit ein Ausfuhrverbot für diese Stü-
cke bewirkt. Doch die Aufnahme in eine Liste genügt allein nicht, wenn 
der Anspruch, wie ein Fall zwischen Frankreich und Spanien (um ein 
Ciborium aus Burgos) und einer zwischen Frankreich und Italien (um 
die Tapisserien aus Riom) zeigt, nicht durchsetzbar ist. Die Entwick-
lung in diesen Streitfällen wird immer ein Schwanken zwischen recht-
lichen und moralischen Überlegungen sein.

Deswegen ist es beim Ankauf von Kunstwerken, besonders Antiken, 
ratsam, eine genaue Provenienzforschung zu betreiben, um sich nicht 
Herausgabeansprüchen auszusetzen. Zur Abklärung der rechtlichen 
Aspekte ist es wichtig anwaltlichen Rat einzuholen; moralische Überle-
gungen sollte jeder selbst anstellen.
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